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Die COVID Care App kann unter folgenden Bedingun-
gen benutzt werden:  

• Im Kanton Basel-Stadt wohnhaft  
• Positiv auf das Coronavirus getestet (SARS-

CoV-2)   
• Kontaktperson zu einer positiv getesteten Per-

son  
• Die Zugangsdaten werden vom Kantonsärztli-

chen Dienst zugestellt 
 

Datenverarbeitung und Gesetzliche 
Grundlagen 
 

COVID-19 ist gemäss Bundesamt für Gesundheit eine 
meldepflichtige Infektionskrankheit und muss durch die 
behandelnden Ärztinnen und Ärzte sowie Laboratorien 
nach Art. 12 des Epidemiengesetzes dem Kantonsärzt-
lichen Dienst des Wohnorts der betroffenen Person ge-
meldet werden. Der Kantonsärztliche Dienst des Ge-
sundheitsdepartements erhält von den Spitälern und 
Testlabors seit Ende Februar die Kontaktdaten von den 
in Basel-Stadt wohnhaften und positiv auf das Coronavi-
rus getesteten Personen.  
 
Das Gesundheitsdepartement ist gemäss Art. 58 Epi-
demiengesetz berechtigt, Personendaten einschliesslich 
Daten über die Gesundheit, zu bearbeiten oder bearbei-
ten zu lassen, soweit dies zur Identifizierung von kran-
ken, krankheitsverdächtigen, angesteckten, anste-
ckungsverdächtigen und Krankheitserreger 
ausscheidenden Personen im Hinblick auf Massnahmen 
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, insbesondere 
zur Erkennung, Überwachung und Bekämpfung über-
tragbarer Krankheiten, erforderlich ist. 
 

Unterschied zum Proximity Tracking 
(Bewegungs-App) 

Eine App mit Proximity Tracking-Funktion kann als 
komplementäres Hilfsmittel jene Kontakte ermitteln, die 
von der positiv getesteten Person nicht benannt werden 
können. Beispiele: Fahrgäste im öffentlichen Verkehr, 
Personen an Orten, an denen die Abstandsregeln nicht 
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optimal eingehalten werden können, Personen, die sich 
gegenseitig nicht kennen. 
 
Die COVID Care App des Kantons Basel-Stadt enthält 
keine Trackingfunktion. 

  
Datensicherheit 
 

Die Daten werden ausschliesslich vom Kantonsärztli-
chen Dienst des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt 
gesammelt, bearbeitet und ausgewertet. Die Daten 
werden auf Servern in der Schweiz gespeichert und 
erfüllen die hohen Sicherheitsanforderungen für beson-
dere Personendaten. Der Datenschützer des Kantons 
Basel-Stadt sowie Informatiksicherheitsbeauftrage wur-
den seit Beginn des Projekts Anfang April in das Projekt 
involviert. Ihre Empfehlungen sind bei der Erarbeitung 
des Projekts mitberücksichtigt worden. 
 

 
 
Einige Screenshots der App: 
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